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PROTOKOLL 
 
 

der 60. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der 
 
 

BALOISE HOLDING AG 
 
vom Freitag, 28. April 2023, 10.15 Uhr, im Saal San Francisco des Congress Centers der 

Messe Basel, Messeplatz 21, Basel 

 

 

Dr. Thomas von Planta, Präsident des Verwaltungsrats, übernimmt den Vorsitz und eröffnet 

die 60. ordentliche Generalversammlung der Baloise Holding AG. Er begrüsst die Aktionä-

rinnen und Aktionäre, Gäste und Medienvertreter. 

 

Neben dem Vorsitzenden haben Christoph Mäder, Vizepräsident des Verwaltungsrats und 

Vorsitzender des Vergütungsausschusses, Gert De Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, 

Dr. Carsten Stolz, Vorsitzender des Konzernbereichs Finanz, und Dr. Philipp Jermann, Sek-

retär des Verwaltungsrats, auf dem Podium Platz genommen. Im Saal anwesend sind die 

Mitglieder der Konzernleitung Dr. Alexander Bockelmann, Dr. Matthias Henny und Michael 

Müller sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats Dr. Maya Bundt, Claudia Dill, Christoph B. 

Gloor, Hugo Lasat, Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen, Dr. Markus R. Neuhaus, 

Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz und Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen. 

 

Dr. Thomas von Planta hält seine Präsidialadresse. Er verabschiedet Gert De Winter als 

Group CEO und dankt ihm für seine grossen Verdienste für die Baloise. Er begrüsst Michael 

Müller als neuen Group CEO. 

 

Anschliessend fährt er mit den nachfolgenden gesetzlichen und statutarischen Feststellun-

gen fort. Die Einladung an die Aktionärinnen und Aktionäre wurde am 31. März 2023 im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Sie wurde den mit Stimmrecht im Aktien-

buch eingetragenen Aktionärinnen und Aktionären zudem brieflich zugestellt. Begehren von 

Aktionärinnen und Aktionären, welche nach Gesetz und Statuten berechtigt sind, die Trak-

tandierung von Verhandlungsgegenständen zu verlangen, sind keine eingegangen. 

 

Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter gemäss Art. 689c OR ist Dr. Christophe Sarasin  

anwesend. 

 

Als Vertreter der Revisionsstelle sind die Herren Christian Fleig, Patrick Schwaller und Ale-

xander Graf von Ernst & Young AG, Basel, anwesend. 
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Als Protokollführer hat der Verwaltungsrat seinen Sekretär, Dr. Philipp Jermann, bezeichnet. 

Dr. Andreas Albrecht ist als Notar anwesend und beurkundet die Beschlüsse der General-

versammlung zu den Statutenänderungen in Traktandum 4. 

 

Der Geschäftsbericht, enthaltend den Lagebericht, den Corporate-Governance-Bericht ein-

schliesslich Vergütungsbericht sowie den Finanzbericht, dieser wiederum enthaltend die 

Konzernrechnung per 31. Dezember 2022, die Jahresrechnung der Baloise Holding AG per 

31. Dezember 2022, die Anträge des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzge-

winns sowie die entsprechenden Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 31. März 2022 

zur Einsichtnahme durch die Aktionärinnen und Aktionäre am Sitz der Gesellschaft, 

Aeschengraben 21, 4001 Basel, auf. Aufgelegt war auch das Protokoll der 59. ordentlichen 

Generalversammlung vom 29. April 2022. 

 

Die Generalversammlung ist somit form- und fristgerecht einberufen worden; die Aktenaufla-

ge ist, wie gesetzlich und statutarisch vorgeschrieben, ebenfalls erfolgt. 

 

Als Stimmenzähler schlägt der Vorsitzende der Versammlung Frau Dr. Caroline Cron, Advo-

katin bei Lenz Caemmerer, und Herrn Stephan Bachmann, Direktor bei der REHAB Basel, 

zur Wahl vor. 

 

://: 

Dr. Caroline Cron und Stephan Bachmann werden in offener Wahl mit gros-

sem Mehr als Stimmenzähler gewählt. 

://: 

 

Stephan Bachmann begibt sich in das Zählbüro hinter der Bühne, um die Ermittlung der Ab-

stimmungsresultate zu überwachen. Dr. Caroline Cron bleibt im Saal und nimmt auf dem 

Podest Platz. Sie wird nach den Abstimmungen jeweils die Prozentzahlen der Abstim-

mungsergebnisse verkünden. 

 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die Abstimmungen und Wahlen gemäss § 18 der Statu-

ten mittels elektronischem Abstimmungsverfahren durchgeführt werden. Der Sekretär des 

Verwaltungsrats erläutert den Gebrauch des Televoters und gibt in der Folge die Präsenz-

zahlen bekannt (Präsenzzahlen in Anhang 1, Abstimmungsresultate in Anhang 2). 

 

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Generalversammlung für die Erstellung des Pro-

tokolls auf Video aufgezeichnet wird. 

 

Traktandum 1:  Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2022 

 

1.1  Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 

 

Gert De Winter, Vorsitzender der Konzernleitung, hält einen Rückblick auf das Geschäftsjahr 

2022.  
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Im Namen des Verwaltungsrates dankt der Vorsitzende allen Mitgliedern der Konzernleitung 

und des Gruppen Strategie Beirats sowie den Mitarbeitenden in der Schweiz, in Belgien, 

Deutschland, Luxemburg und Liechtenstein für ihre Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr. 

 

Über den Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2022 sind die Aktionärinnen und Aktionäre mit 

dem Geschäftsbericht orientiert worden. Der Vorsitzende teilt mit, dass die Ernst & Young 

AG, Basel, den Finanzbericht und die Jahresrechnung der Baloise Holding AG mit dem Ge-

winnverwendungsantrag des Verwaltungsrats geprüft hat. Ihre Prüfberichte sind ab den Sei-

ten 234 und 254 des Geschäftsberichts abgedruckt. Darin bestätigt die Revisionsstelle die 

Gesetzes- bzw. Statutenkonformität. Die Vertreter der Revisionsstelle haben vor der Gene-

ralversammlung bestätigt, dass sie ihren Berichten nichts hinzuzufügen haben. 

 

Der Vorsitzende stellt den Geschäftsbericht zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt.  

 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrech-

nung für das Geschäftsjahr 2022 zu genehmigen. 

 

://: 

Der Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung werden 

mit 21'311'003 Ja-Stimmen gegen 28'698 Nein-Stimmen genehmigt. 

://: 

 

1.2  Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 

 

Der Vorsitzende erklärt, dass im Rahmen einer Konsultativabstimmung gesondert über den 

Vergütungsbericht abgestimmt wird. Der Vergütungsbericht findet sich ab Seite 53 des Ge-

schäftsberichts. Die Revisionsstelle hat in ihrem Prüfungsbericht ab Seite 77 des Geschäfts-

berichts die Gesetzeskonformität des Vergütungsberichts festgestellt. Der Verwaltungsrat 

beantragt, dem Vergütungsbericht zuzustimmen. 

 

Der Vorsitzende stellt den Vergütungsbericht zur Diskussion. Das Wort wird nicht verlangt. 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, dem Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 im Rah-

men einer Konsultativabstimmung zuzustimmen.  

 

://: 

Der Vergütungsbericht wird im Rahmen einer Konsultativabstimmung mit 

18'086'754 Ja-Stimmen gegen 3'064'312 Nein-Stimmen zugestimmt. 

://: 

 

Traktandum 2:  Entlastung 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der  

Geschäftsführung betrauten Personen Entlastung zu erteilen. 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 
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Der Vorsitzende weist die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie sämtliche im Handelsregis-

ter eingetragenen Zeichnungsberechtigten der Baloise Group darauf hin, dass sie sich bei 

der Beschlussfassung zu diesem Traktandum der Stimme zu enthalten haben. 

 

://: 

Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und den mit der Geschäftsführung be-

trauten Personen wird mit 20'759'942 Ja-Stimmen gegen 59'423 Nein-

Stimmen Entlastung erteilt. 

://: 

 

Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrats den Aktionärinnen und Aktionären für 

das ausgesprochene Vertrauen. 

 

Traktandum 3:  Verwendung des Bilanzgewinns 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, die Dividende um 40 Rappen auf CHF 7.40 zu erhöhen. Der 

genaue Wortlaut des Antrags ist auf Seite 251 des Geschäftsberichts sowie in der Einladung 

abgedruckt. 

 

Das Wort wird nicht verlangt. 

 

://: 

Die Versammlung beschliesst mit 21'356'469 Ja-Stimmen gegen 21'592 Nein-

Stimmen, den Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden: 

 

Jahresgewinn 2022 CHF 407'337'110.04 
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF 46'454.72 
Bilanzgewinn CHF 407'383'564.76 
 
Dividende CHF – 338'920'000.00 
Zuweisung an freie Reserven CHF – 68'400’000 
Vortrag auf neue Rechnung CHF 63'564.76 

 

Die Dividendensumme von CHF 338'920'000.-- entspricht einer Brutto-

Dividende von CHF 7.40 pro Aktie beziehungsweise von CHF 4.81 pro Aktie 

nach Abzug der Verrechnungssteuer von 35%. 

://: 

 

Traktandum 4: Statutenänderungen 

 

Für Traktandum 4 (Statutenänderungen) ist die notarielle Beurkundung verlangt. Für dieses 

Traktandum wurde Notar Dr. Andreas Albrecht zum besonderen Protokollführer ernannt. Das 

öffentlich beurkundete Protokoll zu diesem Traktandum 4 findet sich in Anhang 3. 
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Traktandum 5: Wahlen 

 

5.1 Verwaltungsrat 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 5.1.1 bis 5.1.10 genannten Personen in 

Einzelwahl als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum 

Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Der Vorsitzende weist da-

rauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl Enthaltungen ein 

unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt. 

 

Bei der Besetzung des Verwaltungsrats gibt es in diesem Jahr keine Veränderungen. Alle 

Nominierten haben dem Vorsitzenden vor der Versammlung erklärt, dass sie eine Wahl an-

nehmen würden. 

 

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Votant 

1 ergreift das Wort. Er fragt nach den Informationen, die Aktionären zur Verfügung stehen, 

um faktenbasiert Verwaltungsratsmitglieder zu wählen. Er verspürt Zurückhaltung bei den 

Vergütungen für Verwaltungsrat und Konzernleitung und begrüsst dies. Er fragt, ob es mög-

lich sei, bei Abstimmungen rein informativ auch das Ergebnis der Stimmen pro Aktionär un-

abhängig von deren jeweiliger Kapitalbeteiligung anzugeben. Der Vorsitzende nimmt kurz 

Stellung. Er erläutert, nach welchen Überlegungen der Verwaltungsrat zusammengesetzt 

wird und welche Gründe im Vorjahr zu den Änderungen im Verwaltungsrat geführt haben. 

Über den Werdegang von Verwaltungsratsmitglieder wird transparent berichtet, Selbstevalu-

ationen werden jährlich durchgeführt, die Ergebnisse aber nicht veröffentlicht. Die Stimmer-

gebnisse werden analysiert, der Verwaltungsrat berücksichtigt dies in künftigen Entschei-

dungen.  

 

5.1.1 Dr. Thomas von Planta 

Die Wahl von Dr. Thomas von Planta in den Verwaltungsrat wird durch den Vizepräsidenten  

Christoph Mäder durchgeführt. 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 19'293'692 Ja-Stimmen gegen 1'903'027 Nein-

Stimmen Dr. Thomas von Planta für eine weitere Amtsperiode als Mitglied 

und zugleich als Präsident des Verwaltungsrats. 

://: 

 

5.1.2 Christoph Mäder 

 
://: 

Die Versammlung wählt mit 20'286'588 Ja-Stimmen gegen 1'016'531 Nein-

Stimmen Christoph B. Gloor für eine weitere Amtsperiode in den Verwal-

tungsrat. 

://: 
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5.1.3 Dr. Maya Bundt 

 
://: 

Die Versammlung wählt mit 21'211'939 Ja-Stimmen gegen 106'429 Nein-

Stimmen Dr. Maya Bundt für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr in den 

Verwaltungsrat. 

://: 

 

5.1.4 Claudia Dill 

 
://: 

Die Versammlung wählt mit 21'233'511 Ja-Stimmen gegen 88'701 Nein-

Stimmen Claudia Dill für eine weitere Amtsperiode von einem Jahr in den 

Verwaltungsrat. 

://: 

 
5.1.5 Christoph B. Gloor 
 

://: 

Die Versammlung wählt mit 20'213'112 Ja-Stimmen gegen 1'101'821 Nein-

Stimmen Christoph B. Gloor für eine weitere Amtsperiode in den Verwal-

tungsrat. 

://: 

 
5.1.6 Hugo Lasat 
 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'172'805 Ja-Stimmen gegen 142'742 Nein-

Stimmen Hugo Lasat für eine weitere Amtsperiode in den Verwaltungsrat. 

://: 

 
5.1.7 Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen 
 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'198'410 Ja-Stimmen gegen 121'447 Nein-

Stimmen Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen für eine weitere Amtsperiode in 

den Verwaltungsrat. 

://: 

 
5.1.8  Dr. Markus R. Neuhaus 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'073'209 Ja-Stimmen gegen 236'044 Nein-

Stimmen Dr. Markus R. Neuhaus für eine weitere Amtsperiode in den Verwal-

tungsrat. 

://: 
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5.1.9 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz 
 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'126'526 Ja-Stimmen gegen 189'217 Nein-

Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz für eine weitere Amtsperiode in 

den Verwaltungsrat. 

://: 

 
5.1.10 Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen 
 

://: 

Die Versammlung wählt mit 20'402'732 Ja-Stimmen gegen 931'504 Nein-

Stimmen Prof. Dr. Marie-Noëlle Venturi - Zen-Ruffinen für eine weitere Amts-

periode in den Verwaltungsrat. 

://: 

 
Der Vorsitzende bedankt sich persönlich und im Namen der Gewählten für das ausgespro-

chene Vertrauen und gratuliert den Gewählten. 

 

5.2 Vergütungsausschuss 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, die in den Traktanden 5.2.1 bis 5.2.4 genannten Personen als 

Mitglieder des Vergütungsausschusses des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem 

Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen. Der Vorsit-

zende weist darauf hin, dass bei jeder Einzelwahl aufgrund der unterschiedlichen Anzahl 

Enthaltungen ein unterschiedlich hohes absolutes Mehr gilt. 

 

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das 

Wort wird nicht verlangt. 

 

5.2.1 Christoph B. Gloor 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 20'061'583 Ja-Stimmen gegen 1'229'733 Nein-

Stimmen Christoph B. Gloor für eine weitere Amtsperiode in den Vergü-

tungsausschuss. 

://: 

 

5.2.2 Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'013'938 Ja-Stimmen gegen 234'800 Nein-

Stimmen Dr. Karin Lenzlinger Diedenhofen für eine weitere Amtsperiode in 

den Vergütungsausschuss. 

://: 
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5.2.3 Christoph Mäder 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 19'698'816 Ja-Stimmen gegen 1'602'131 Nein-

Stimmen Christoph Mäder für eine weitere Amtsperiode in den Vergütungs-

ausschuss. 

://: 

 

5.2.4 Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 20'949'372 Ja-Stimmen gegen 305'170 Nein-

Stimmen Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz für eine weitere Amtsperiode in 

den Vergütungsausschuss. 

://: 

 

Der Vorsitzende dankt im Namen der Gewählten für das ausgesprochene Vertrauen. 

 

 

5.3 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertre-

ter für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalver-

sammlung zu wählen. 
 

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das 

Wort wird nicht verlangt. 

 

://: 

Die Versammlung wählt mit 21'339'210 Ja-Stimmen gegen 23'553 Nein-

Stimmen Dr. Christophe Sarasin als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für 

eine Amtsperiode von einem Jahr. 

://: 
 

 

5.4 Revisionsstelle 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Ge-

schäftsjahr 2023 zu wählen. 
 

Der Vorsitzende gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegenheit, sich zu äussern. Das 

Wort wird nicht verlangt. 

://: 

Die Versammlung wählt mit 20'881'838 Ja-Stimmen gegen 405'558 Nein-

Stimmen die Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Ge-

schäftsjahr 2023. 

://: 
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Der Vorsitzende gratuliert den Vertretern der Ernst & Young AG zur Wahl. Der Leitende Prü-

fer Christian Fleig bedankt sich für die Wahl und erklärt, sie anzunehmen. 

 

 

Traktandum 6:  Vergütungen 

 

6.1 Vergütung des Verwaltungsrats 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Maximalbetrag für Vergütungen des Verwaltungsrats für 

die nächste Amtsperiode, die mit der ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2023 

beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung vom 26. April 2024 endet, auf 

CHF 3.6 Mio. festzusetzen.  

 

Der Vorsitzende begründet dies kurz und gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegen-

heit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt. [Anm. des Protokollführers: in Traktan-

dum 6.2.2 wird nachträglich eine Frage zu Traktandum 6.1 gestellt.] 

 

://: 

Die Versammlung setzt mit 20'643'974 Ja-Stimmen gegen 538'609 Nein-

Stimmen den Maximalbetrag für Vergütungen des Verwaltungsrats für die 

nächste Amtsperiode, die mit der ordentlichen Generalversammlung vom 28. 

April 2023 beginnt und mit der ordentlichen Generalversammlung vom 26. 

April 2024 endet, auf CHF 3.6 Mio. fest. 

://: 
 

 

6.2 Vergütung der Konzernleitung 

 

6.2.1 Fixe Vergütung der Konzernleitung 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, den Maximalbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung 

für das Geschäftsjahr 2024 auf CHF 4.4 Mio. festzusetzen. 

 

Der Vorsitzende begründet dies kurz und gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegen-

heit, sich zu äussern. Das Wort wird nicht verlangt. 

 

://: 

Die Versammlung setzt mit 20'769'471 Ja-Stimmen gegen 453'732 Nein-

Stimmen den Maximalbetrag der fixen Vergütung der Konzernleitung für das 

Geschäftsjahr 2024 auf CHF 4.4 Mio. fest. 

://: 
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6.2.2 Variable Vergütung der Konzernleitung 

 

Der Verwaltungsrat beantragt, die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernlei-

tung für das laufende Geschäftsjahr 2023 und für das Geschäftsjahr 2024 jeweils auf 

CHF 5.0 Mio. festzusetzen.  

 

Der Vorsitzende begründet dies kurz und gibt den Aktionärinnen und Aktionären Gelegen-

heit, sich zu äussern.  

 

Votant 2 erhält das Wort. Er nimmt noch einmal Bezug auf Traktandum 6.1 und fragt, ob die 

Abstimmung wiederholt werden müsse, da in der Einladung (in der Tabelle auf Seite 27) von 

CHF 3.5 Mio. die Rede sei, aber über CHF 3.6 Mio. abgestimmt wurde. Th. von Planta ant-

wortet, dass die erwähnte Angabe in der Einladung tatsächlich fehlerhaft war, die Abstim-

mung aber nicht wiederholt werden muss. 

 

://: 

Die Versammlung setzt mit 20'559'357 Ja-Stimmen gegen 661'794 Nein-

Stimmen die Maximalsumme der variablen Vergütung der Konzernleitung für 

das laufende Geschäftsjahr 2023 und für das Geschäftsjahr 2024 jeweils auf 

CHF 5.0 Mio.  fest. 

://: 

 

 

Damit sind alle traktandierten Verhandlungsgegenstände behandelt. Das Wort wird nicht 

mehr gewünscht. 

 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass die nächste Generalversammlung am Freitag, 26. April 

2024 stattfinden wird. 

 

Der Vorsitzende schliesst die Versammlung um 12.00 Uhr. 

 

 



Anonymisierte Fassung 
Protokoll der 60. ordentlichen Generalversammlung Seite 11/11 
der Baloise Holding AG vom 28. April 2023 
 

 
 

Basel, 12. Mai 2023 

 

 

Der Vorsitzende: Der Protokollführer: 

 

gez. Dr. Thomas von Planta gez. Dr. Philipp Jermann 

 

 

 

Die Stimmenzähler: 

 

gez. Dr. Caroline Cron  gez. Stephan Bachmann 

 

 

 

Anhänge: 

 

1. Präsenzzahlen 

2. Abstimmungsresultate für die einzelnen Traktanden 

3. Kopie der öffentlichen Urkunde zu Traktandum 4 (Statutenänderungen) 



Anhang 1: 
 
Präsenzzahlen 
  



28.04.2023

1

B026599
Stamp



Anhang 2: 
 
Abstimmungsresultate für die einzelnen Traktanden   



28.04.2023

1

2 3

4 5

6 7



2

8 9

10 11

12 13

28.04.2023



3

14

28.04.2023



Anhang 3: 

Kopie der öffentlichen Urkunde zu Traktandum 4 (Statutenänderungen)



ÖFFENTLICHE URKUNDE 

NOTARIELLES PROTOKOLL 

über einen Teil  der 60.  ordentlichen Generalversammlung  der 

Bâloise  Holding AG, in  Basel, 

vom  28.  April  2023 

Der  unterzeichnete öffentliche Notar zu Basel,  Dr.  Andreas  C.  Albrecht, hat heute  an der  or-
dentlichen Generalversammlung  der 

Bâloise  Holding AG, 

Aktiengesellschaft  mit  Sitz  in  Basel, abgehalten  ab  10.15  Uhr im Saal  San Francisco  im 
Congress  Center  der  Messe  Basel,  in  Basel, teilgenommen  und über  die  unter Traktandum  4 
(vier) (Statutenänderungen) gefassten Beschlüsse das vorliegende Protokoll  in  öffentlicher 
Urkunde aufgenommen: 

Dr. Thomas von  Planta,  von  Basel,  in  Zürich, Präsident  des  Verwaltungsrats, dem Notar per-
sönlich bekannt, begrüsst  die  Anwesenden  und  übernimmt  den  Vorsitz. 

Er  teilt  mit,  dass  Dr.  Christophe  Sarasin, Partner bei FR0MER Advokatur  und Notariat,  Basel, 
als unabhängiger Stimmrechtsvertreter amtet.  Der  Vorsitzende begrüsst als Vertreter  der 
Revisionsstelle  Ernst  &  Young AG, in  Basel,  die  Herren  Christian  Fleig  und  Alexander Graf. 

Als Protokollführer  der  Versammlung bezeichnet  der  Vorsitzende  den  Sekretär  des  Verwal-
tungsrates,  Dr.  Philipp Jermann,  von  Dittingen,  in  Buus BL. 

Die  Versammlung wählt auf Antrag  des  Vorsitzenden Frau  Dr. Caroline Cron,  Advokatin bei 
Lenz  Caemmerer,  und  Herrn Stephan Bachmann, Direktor bei  der REHAB  Basel  AG,  als 
Stimmenzähler. 

Der  Vorsitzende stellt fest, dass  die  Einladung zur heutigen Generalversammlung gemäss 
Gesetz und Statuten fristgerecht  am 31.  (einunddreissigsten) März  2023  (zweitausenddrei-
undzwanzig) im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht sowie  per Post an die  im 
Aktienbuch eingetragenen Aktionäre versandt worden ist.  Die  Einladung enthält auch  die  An-
träge und Erläuterungen  des  Verwaltungsrats.  Der  Vorsitzende stellt fest, dass  die  General-
versammlung somit ordnungsgemäss einberufen worden ist. 

Weiter ordnet  der  Vorsitzende  an,  dass über alle Beschlüsse sowie bei Wahlen elektronisch 
abgestimmt wird. 

Für Traktandum  4  (Statutenänderungen) ist  die  notarielle Beurkundung verlangt. Für dieses 
Traktandum ernennt  der  Vorsitzende  den  instrumentierenden Notar zum besonderen Proto-
kollführer,  der die  Beschlüsse  in  einer öffentlichen Urkunde protokolliert. 

Der  Vorsitzende gibt bekannt, dass  21'417'521  (einundzwanzig Millionen vierhundertsieb-
zehntausendfünfhunderteinundzwanzig) Namenaktien im Nominalwert  von  je CIF  1.00  (ei-
nem Schweizer Franken) mit ebenso vielen Aktienstimmen vertreten sind. Davon werden 
20'394'148  (zwanzig Millionen dreihundertvierundneunzigtausendeinhundertachtundvierzig) 
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Namenaktien im Nominalwert  von  je CIF  1.00  (einem Schweizer Franken) mit ebenso vielen 

Stimmen vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten, 

TRAKTANDUM  4:  STATUTENÄNDERUNGEN 

Der  Verwaltungsrat beantragt,  die  Statuten  der  Bâloise  Holding AG  zu ändern.  Er  setzt damit 

die  Revision  des  Obligationenrechts  (OR)  vom  19.  Juni  2020  um  (die  sog. «Aktienrechtsrevi-

sion»).  Er  nutzt zudem  die  Gelegenheit, um einzelne Statutenbestimmungen zu modernisie-

ren und im Rahmen  des  Rebrandings  die  neue Firmenbezeichnung einzuführen.  Der  genaue 

Wortlaut  der  Anträge  des  Verwaltungsrates kann  der  Einladung entnommen werden, weshalb 

auf das Vorlesen  der  Anträge verzichtet wird. 

Die  Seiten  6  (sechs) bis  22  (zweiundzwanzig)  der  Einladung (Traktandum  4)  werden dieser 

Urkunde als Beilade  mit Schnur und  Siegel  beigefügt. 

Das Wort wird nicht verlangt. 

Traktandum  4.1  Firmenbezeichnung 

Der  Vorsitzende unterbreitet  den  Antrag  des  Verwaltungsrates zu Traktandum  4.1  zur Ab-

stimmung. 

Der  Vorsitzende gibt bekannt, dass  der  Antrag  des  Verwaltungsrates mit  99,8%  (neunund-

neunzig Komma acht Prozent)  der  vertretenen Ja-Stimmen, somit mit mehr als dem erforder-

lichen einfachen Mehr angenommen wurde. 

Traktandum  4.2  Aktienkapital 

Der  Vorsitzende unterbreitet  den  Antrag  des  Verwaltungsrates zu Traktandum  4.2  zur Ab-

stimmung. 

Der  Vorsitzende gibt bekannt, dass  der  Antrag  des  Verwaltungsrates mit  84,4%  (vierund-

achtzig Komma vier Prozent)  der  vertretenen Ja-Stimmen, somit mit mehr als dem erforderli-

chen qualifizierten Mehr angenommen wurde. 

Traktandum  4.3  Generalversammlung, Aktionärsrechte und Kommunikation mit 

Aktionären 

Der  Vorsitzende unterbreitet  den  Antrag  des  Verwaltungsrates zu Traktandum  4.3  zur Ab-

stimmung. 

Der  Vorsitzende gibt bekannt, dass  der  Antrag  des  Verwaltungsrates mit  96,1%  (sechsund-

neunzig Komma eins Prozent)  der  vertretenen Ja-Stimmen, somit mit mehr als dem erforder-

lichen einfachen Mehr angenommen wurde. 

Traktandum  4.4  Verwaltungsrat 

Der  Vorsitzende unterbreitet  den  Antrag  des  Verwaltungsrates zu Traktandum  4.4  zur Ab-

stimmung. 
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Der.  Vorsitzende gibt bekannt, dass  der  Antrag  des  Verwaltungsrates mit  99,7%  (neunund-

neunzig Komma sieben Prozent)  der  vertretenen Ja-Stimmen, somit mit mehr als dem erfor-

derlichen einfachen Mehr angenommen wurde. 

Traktandum  4.5  Vergütung 

Der  Vorsitzende unterbreitet  den  Antrag  des  Verwaltungsrates zu Traktandum  4.5  zur Ab-

stimmung. 

Der  Vorsitzende gibt bekannt, dass  der  Antrag  des  Verwaltungsrates zu diesem Traktandum 

4.5  mit  98,6%  (achtundneunzig Komma sechs Prozent)  der  vertretenen Ja-Stimmen, somit 

mit mehr als dem erforderlichen einfachen Mehr angenommen wurde. 

Ende  der  Versammlung:  12.00  Uhr. 

URKUNDLICH DESSEN hat  der  Vorsitzende dieses Protokoll gelesen, genehmigt und unter-

zeichnet. Sodann habe ich,  der  Notar, ebenfalls unterzeichnet und mein amtliches  Siegel  bei-

 

esetzt. 

ESCHENEN ZU BASEL,  den 28.  (achtundzwanzigsten) April  2023  (zweitausenddreiund-

 

anzig) 

Der  Vorsitzende:  Dr. Thomas von  Planta 

Die  Stimmenzähler: 

 Dr. Caroline Cron  

(    
Step1ian Bachmann  

  
Notar:  Dr. Andreas C. Albrecht 

Allg.  Prot. A0 /2023 

j
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Einzige Beilage: Seiten  6  bis  22 der  Einladung (Traktandum  4:  Statutenänderungen) 



4. Statutenänderungen 

Allgemeine Erläuterungen 

Der  Verwaltungsrat bringt unter  den  Traktanden  4.1  bis  4.5  mehrere Statutenänderungen 

zur Abstimmung.  Er  setzt damit  die  Revision  des  Obligationenrechts  (OR)  vom  19.  Juni  2020 

um  (die  sog. «Aktienrechtsrevision»).  Er  nutzt zudem  die  Gelegenheit, um einzelne Statuten-

bestimmungen zu modernisieren und im Rahmen  des  Rebrandings  die  neue Firmenbezeich-

nung einzuführen. 

Nachstehend werden  die  Statutenänderungen im Wortlaut  in der  Farbe Grün dargestellt 

(linke Spalte), wobei Streichungen durchgestrichen sind. Hochgestellte Absatznummern 

dienen ausschliesslich  der  Übersichtlichkeit und werden  in den  Statuten nicht übernom-

men. Alle Änderungen sind mit entsprechenden Erläuterungen versehen (rechte Spalte). Aus 

Platzgründen sind nachfolgend nur diejenigen Textpassagen aus  den  Statuten dargestellt, 

die  eine Änderung erfahren.  Die  vollständigen Texte  der  zurzeit gültigen und  der  neu vorge-

schlagenen Statuten sind im Internet abrufbar unter 

www.baloise.com/statuten 

Aufgrund  des  Grundsatzes  der  Einheit  der  Materie werden  die  zu ändernden Statuten-

bestimmungen  in die  nachfolgenden fünf Untertraktanden zusammengefasst und einzeln 

zur Abstimmung gebracht.  Der  Ablauf folgt grundsätzlich  der  Reihenfolge  der  Statutenbe-

stimmungen. 

Trakt. Thema Paragraph/Absatz Mehrheit Bemerkungen 

4.1 Firmenbezeichnung Titelblatt.  1, 2.1 Einfach Umsetzung  des  Rebrandings 

(Art. 703 

0R,§17 

Abs.2  der 

Statuten) 

4.2 Aktienkapital 3.2  bis  3.9, 5.2, 7, 9.1 Qualifiziert Kapitalband ersetzt vormaliges 

(Art. 704 genehmigtes Kapital 

0R) Anpassungen aufgrund Aktien-

rechtsrevision sowie Clean-Up/ 

Modernisierung 
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Trakt. Thema Paragraph/Absatz Mehrheit Bemerkungen 

4.3 Generalversammlung, 

Aktionärsrechte und 

Kommunikation mit 

Aktionären 

4.2  bis4.4,12,13,14, 

15.2  bis  15.5,16.2, 

16.3, 17.2, 17.4, 18, 

35.2, 35.3, 36, 39  (inkl. 
Marginalie) 

Einfach Anpassungen aufgrund Aktien-

rechtsrevision (Flexibilität durch 

Digitalisierung) und Clean-Up 

4.4 Verwaltungsrat 20, 24, 25, 26.3, 26.4 Einfach Anpassungen aufgrund Aktien-

rechtsrevision (Flexibilität durch 

Digitalisierung) und Clean-Up 

4.5 Vergütung 30.1, 31.2, 32.2, 32.6, 

33.2, 33.3 (inkl. Mar- 

ginalie) 

Einfach Anpassungen aufgrund Aktien-

rechtsrevision und Änderung 

der  genehmigten Periode für 

Gesamtbetrag (VR) und Maxi-

malbetrag für  variable  Vergü-

tung (Konzernleitung) 

4.1  Firmenbezeichnung 

Antrag 

Der  Verwaltungsrat beantragt  der  Generalversammlung,  den  nachfolgend genannten 

Änderungen  des  Titelblatts  der  Statuten und  der  §  1  und  §2  Abs.1 zuzustimmen. 

Begründung 

1m  Rahmen  des  Rebranding wurden  die  Konzerngesellschaften  der  Baloise umbenannt  und 

Firmennamen wie «Basler» oder «Basilese» ersetzt.  Der  Baloise ist wichtig, dass sie  in alien 

Märkten unter einheitlichen Marken-  und  Firmenbezeichnungen auftritt, um  die  Wiederer-

kennung bei Kunden  und  Identifikation  der  Mitarbeitenden  mit  dem Unternehmen weiter 

zu stärken.  Dies  hat zur Folge, dass  der  Firmennamen  der  Konzernobergesellschaft statt 

«Bâloise  Holding AG»  neu «Baloise  Holding AG»  lauten soll. 
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Titelblatt 

Statuten  der  Balaise Balaise  Holding AG 

Änderung  von  §  1 

Unter  der  Firma 

GiIсise  Balaise  Holding AG 

Bâloise  Buloise  SA 

Bâfelse  Balaise  Ltd 

besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz  in  Basel. 

Änderung  von §2  Abs.1 

Der  Zweck  der  Gesellschaft ist  die  Gewährleistung 

der  einheitlichen Geschäftsführung der«Bâ1e{se Ва-

loise-Versicherungs-Gesellschaften». 

Erläuterungen 

Im Rahmen  des  Rebranding wurden  die  Baloise-
Einheiten bereits umbenannt. Das entsprechende 

Rebranding soll auch bei  der  Balaise  Holding AG 

umgesetzt und das  «ä»  durch ein  «а»  ersetzt 

werden. 

4.2  Aktienkapital 

Antrag 

Der  Verwaltungsrat beantragt,  §3  Abs.  4 der  Statuten zum genehmigten Kapital zu strei-

chen und durch  die  nachfolgend genannten Absätze  4  bis  9  zum Kapitalband zu ersetzen 

sowie  den  nachfolgend genannten Änderungen  von §3  Abs.  2, §3  Abs.  3, §5  Abs.  2, §7 ипд 

§9  Abs.  1  zuzustimmen. 

Begründung 

Baloìse verfügt seit  2009  über ein genehmigtes Aktienkapital.  Die  Aktionärinnen und Aktio-

näre haben  der  Verlängerung dieser Ermächtigungsgrundlage alle zwei Jahre mit grossem 

Mehr zugestimmt.  Der  Verwaltungsrat hat vom Recht, aus dem genehmigten Kapital Aktien 

zu schaffen, keinen Gebrauch gemacht.  Der  Ermächtigungsrahmen betrug zwischen  8.7% 

und  10% der  ausstehenden Aktien.  Der  Verwaltungsrat möchte auch weiterhin  die  beste-

hende finanzielle Flexibilität haben und bei Bedarf  profitable  Wachstumschancen wahrneh-

men können. 

Mit  der  Aktienrechtsrevision wird das genehmigte Kapital abgeschafft und das Kapitalband 

eingeführt. Nach dem neuen Statutentext würde  der  Verwaltungsrat ermächtigt, bis zum  28. 

April  2028  das Aktienkapital um bis zu  4'580'000  Namenaktien (entsprechend  10% des  Akti-

enkapitals) mit einem Nennwert  von  je CIF  0.10  zu erhöhen oder herabzusetzen. Neu würde 

die  maximale Verwässerung  der  Aktionäre durch  die  Ausgabe  von  neuen Aktien aus dem 
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bedingten Kapital und dem Kapitalband unter Ausschluss  des  Bezugs- und Vorwegzeich-

nungsrechts auf  4580000  Namenaktien oder  10% des  Aktienkapitals begrenzt  (§3  Abs.  9). 

Die  Dauer  der  Kapitalbands beträgt fünf Jahre. 

Die  Einführung  des  Kapitalbandes und  die  Anpassung  von §5  Abs.  2  erfordern  die  Zustim-

mung  von  zwei Drittel  der an der  Generalversammlung vertretenen Aktienstimmen (quali-

fiziertes Mehr). 

Änderung  von §3  Abs.  2  und Abs.  3 

'  Dos  Aktienkapital  der  Gesellschaft wird durch  die  Ausgabe  von  höchs-

tens  5530715  voll zu liberierenden Namenaktien  von  je CIF  0.10 

Nennwert um höchstens CHF  553'071.50  erhöht, durch Ausübung 

von Options-  oder Wandelrechten,  die in  Verbindung mitAnleihens-

oder ähnlichen Obligationen  der  Gesellschaft oder  von  Konzernge-

sellschaften eingeräumt werden.  Die  Ausübung  der  Wandel- und/ 

oder Optionsrechte und  der  Verzicht auf diese Rechte erfolgen auf 

schriftlichem Weg auf Papier oder  in  elektronischer Form. Das Be-

zugsrecht  der  Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum Bezug  der  neuen 

Namenaktien sind  die  jeweiligen Inhaber  der Options-  und Wandel-

rechte berechtigt.  Die Options-  und Wandelbedingungen sind durch 

den  Verwaltungsrat festzulegen.  Der  Erwerb  von  Namenaktien 

durch  die  Ausübung  von Options-  oder Wandelrechten unterliegt 

den  Eintragungsbeschränkungen gemäss  §5 der  Statuten. 

' Das Vorwegzeichnungsrecht  der  Aktionäre kann zur Emission  von 

Options-  und Wandelanleihen auf internationalen Kapitalmärkten 

durch Beschluss  des  Verwaltungsrates im Rahmen  von  §  3  Abs.  9  ein-

geschränkt oder ausgeschlossen werden. Soweit das Vorwegzeich-

nungsrecht ausgeschlossen wird, sind 

(i) die Options-  und Wandelanleihen zu Marktbedingungen im Pu-

blikum zu platzieren, 

(ii) die  Ausübungsfrist  der  Optionsrechte auf höchstens7Jahreund 

jene  der  Wandelrechte auf höchstens  15  Jahre ab dem Zeitpunkt 

der  Emission anzusetzen und 

(iii) der  Ausübungspreis für  die  neuen Aktien mindestens entspre-

chend  den  Marktbedingungen im Zeitpunkt  der  Emission einer 

Options-  oder Wandelanleihe festzulegen. 

Erläuterungen 

Mit dieser Änderung werden  die 

Statuten  an  das revidierte  OR 

(insbesondere  Art. 653b  Abs.1 

OR)  angepasst. 

Mit  dieser Änderung wird klar-

gestellt, dass  der  Ausschluss 

von  Vorwegzeichnungsrechten 

neu nur noch im Rahmen  von §3 

Abs.  9  möglich ist (vgl. auch  §3 

Abs.  5 Ziff. 2  unten). 
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Neufassung  von §3  Abs.  4  bis Abs.  9 

'  Die  Gesellschaftverfügt überein Kapitalband zwischenCHF4'122'000 

(untere Grenze) und CIF  5038000  (obere Grenze).  Der  Verwaltungs-

rat ist im Rahmen  des  Kapitalbandes ermächtigt, bis zum  28.  April 

2028  oder bis zu einem früheren Dahinfallen  des  Kapitalbandes das 

Aktienkapital einmal oder mehrmals und  in  beliebigen Beträgen zu 

erhöhen oder herabzusetzen.  Die  Kapitalerhöhung oder -herabset-

zung kann durch Ausgabe  von  bis zu  4580000  voll zu liberierenden 

Namenaktien mit einem Nennwert  von  je CHF  0.10  bzw. Vernich-

tung  von  bis zu  4580000  Namenaktien mit einem Nennwert  von  je 

CHF  0.10  oder durch eine Erhöhung bzw. Herabsetzung  der  Nenn-

werte  der  bestehenden Namenaktien im Rahmen  des  Kapitalban-

des erfolgen. 

Im Falle einer Kapitalerhöhung: 

1. legt  der  Verwaltungsrat  die  Anzahl Aktien,  den  Ausgabebetrag, 

die Art der  Einlagen,  den  Zeitpunkt  der  Ausgabe,  die  Bedingun-

gen  der  Bezugsrechtsausübung und  den  Beginn  der  Dividen-

denberechtigung fest. Dabei kann  der  Verwaltungsrat neue Ak-

tien mittels Festübernahme durch eine  Bank  oder einen anderen 

Dritten und anschliessenden Angebots  an die  bisherigen Aktio-

näre ausgeben.  Der  Verwaltungsrat ist ermächtigt,  den  Handel 

mit Bezugsrechten zu beschränken oder auszuschliessen. Nicht 

ausgeübte Bezugsrechte kann  der  Verwaltungsrat verfallen las-

sen oder diese bzw.  die  Aktien, für welche Bezugsrechte einge-

räumt, aber nicht ausgeübt werden, zu Marktkonditionen platzie-

ren oder anderweitig im Interesse  der  Gesellschaft verwenden; 

2. ist  der  Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht  der  Aktionäre 

im Rahmen  von §3  Abs.  9  auszuschliessen und Dritten zuzuwei-

sen, wenn  die  neuen Namenaktien für  die Fusion  mit einer Gesell-

schaft,  die  Übernahme  von  Unternehmen, Unternehmensteilen 

oder Beteiligungen oder zur Finanzierung oder Refinanzierung 

derartiger Transaktionen verwendet werden. 

6  Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie jede nachfolgende Ober-

tragung  der  Aktien unterliegen  den  Beschränkungen gemäss  §5 

der  Statuten. 

Erläuterungen 

Mit dieser Bestimmung wird das 

Kapitalband eingeführt. Der  Um-

fang.  in  welchem das Kapital 

erhöht (oder neu auch herab-

gesetzt) werden könnte, ent-

spricht je  10% des  bestehenden 

Aktienkapitals. 

Diese Bestimmung nennt das 

Verfahren und  die  Rechte  des 

Verwaltungsrats im Falle einer 

Kapitalerhöhung aus dem Ка-

pitalband (entspricht im We-

sentlichen  der  Regelung  in §3 

Abs.  4 der  aktuell gültigen Sta-

tuten). 

In  Ziffer  2  wird klargestellt, dass 

der  Ausschluss  von  Vorwegzeich-

nungsrechten neu nur noch im 

Rahmen  von §3  Abs.  8  möglich 

ist (vgl. auch  §3  Abs.  3  oben). 

Die  im Rahmen  des  Kapital-

bands geschaffenen Aktien sind 

ebenfalls vinkuliert (entspricht 

im Wesentlichen  der  Regelung 

in §3  Abs.  4 der  aktuell gültigen 

Statuten). 
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' Erhöht sich das Aktienkapital aufgrund einer bedingten Kapitaler-

höhung, so erhöhen sich  die  obere und  die  untere Grenze  des  Ka-

pitalbandes entsprechend dem Umfang  der  Erhöhung  des  Aktien-

kapitales. 

Bei einer Herabsetzung  des  Aktienkapitales im Rahmen  des  Kapi-

talbandes legt  der  Verwaltungsrat, soweit erforderlich,  die  Verwen-

dung  des  Herabsetzungsbetrages fest.  Der  Verwaltungsrat kann 

den  Herabsetzungsbetrag auch zur teilweisen oder vollständigen 

Beseitigung einer Unterbilanz im sinne  von Art.  653р  OR  verwenden 

oder das Aktienkapital im Sinne  von Art. 653q OR  gleichzeitig herab-

setzen und mindestens auf  den  bisherigen Betrag erhöhen. 

Bis zum  28.  April  2028  oder bis zu einem früheren Dahinfallen  des 

Kapitalbandes darf  die  Gesamtzahl  der  Namenaktien, welche 

(i)  aus bedingtem Kapital gemäss §  3  Abs.  2 der  Statuten unter Ein-

schränkung oder Ausschluss  der  Vorwegzeichnungsrechte  der 

Aktionäre sowie 

(ii)aus dem Kapitalband gemäss  §3  Abs.  4 der  Statuten unter 

Ausschluss  der  Bezugsrechtsrechte  der  Aktionäre ausgegeben 

werden, 

4'580'000  neue Namenaktien nicht überschreiten. 

Kapitalerhöhungen aus beding-

tem Kapital führen zur Anpas-

sung  der  Grenzen  des  Kapi-

talbands (entspricht  Art. 653v 

Abs.  2 OR). 

Der  Verwaltungsrat erhält mehr 

Flexibilität zur Herabsetzung  des 

Aktienkapitals und kann Aktien, 

die in  einem Aktienrückkauf-

programm erworben wurden, 

ohne Generalversammlungsbe-

schluss vernichten. 

Die  Ausgabe  von  neuen Ak-

tien unter Ausschluss  des  Be-

zugs- bzw. Vorwegzeichnungs-

rechts aus dem Kapitalband 

bzw. bedingten Kapital wird 

für Zwecke  des  Verwässerungs-

schutzes auf  4580000  Aktien 

begrenzt.  Die  potenzielle Ver-

wässerung  der  Aktionäre wird 

dadurch auf  10% des  Aktienka-

pitals begrenzt. 
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Änderung  von §5  Abs.  2 

Erwerber  von  Namenaktien werden auf Gesuch,  welches  der  Ge-

sellschaft auf elektronischem Weg zugestellt werden kann, als Ak-

tionäre  mit  Stimmrecht anerkannt  und  im Aktienbuch eingetragen, 

falls sie ausdrücklich erklären, dass sie diese Namenaktien im eige-

nen Namen  und  auf eigene Rechnung erworbenztt haben, dass keine 

Vereinbarung  über  die  Rücknahme oder  die  Rückgabe entsprechen-

der Aktien besteht  und  dass sie das  mit  den  Aktien verbundene wirt-

schaftliche Risiko tragen. Nach dem Erwerb  von  Namenaktien wird 

jeder Erwerber als Aktionär ohne Stimmrecht betrachtet,  bis  ihn  die 

Gesellschaft als Aktionär  mit  Stimmrecht anerkannt hat. Lehnt  die 

Gesellschaft das Gesuch um Anerkennung  des  Erwerbers nicht innert 

20  Tagen  ab,  so ist dieser cis Aktionär  mit  Stimmrecht anerkannt.  Der 

Aktionär  mit  Stimmrecht kann alle  mit  der  Aktie verknüpften Rechte 

ausüben.  Der  Aktionär ohne Stimmrecht kann weder das Stimmrecht 

noch  die  damit zusammenhängenden Rechte ausüben. Keine natür-

liche oder juristische Person oder Personengesellschaft wird, unter 

Vorbehalt  von  Abs.  3  dieses Paragraphen, für  die  Namenaktien,  die 

sie direkt oder indirekt besitzt, für mehr als  2% des  im Handelsregis-

ter eingetragenen Namenaktienkapitals  mit  Stimmrecht eingetra-

gen. Gesuche um Anerkennung als Aktionär  mit  Stimmrecht werden 

abgelehnt, wenn  und  soweit diese Begrenzung überschritten wird. 

Diese Eintragungsbeschränkung gilt auch für Personen,  die  Aktien 

ganz oder teilweise  über  Nominees  im Sinne dieses Paragraphen hal-

ten.  Art. 685d  Abs.  3 OR  bleibt vorbehalten.  Der  Verwaltungsrat kann 

mit  einer Mehrheit  von  zwei Dritteln sämtlicher Mitglieder Ausnah-

men bewilligen. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten zum einen moderni-

siert und zum anderen  an  das re-

vidierte  OR  angepasst. 

Änderung  von  §  7 Erläuterungen 

Das Aktienkapital kann durch ordentliche, gcnchmigtcoder bedingte Mit diesen Änderungen werden 

Kapitalerhöhung oder im Rahmen eines allfälligen Kapitalbandes er- die  Statuten  an  das revidierte  OR 

höht werden. angepasst. 

Änderung  von §9  Abs.  1 

Die  Gesellschaft gibt ihre Aktien  in  Form  von  Einzelurkunden, Glo-

balurkunden, oder einfachen Wertrechten im sinne  des  Obligatio-

nenrechts oder als Bucheffekten aus.  Der  Gesellschaft steht  es  im 

Rahmen  der  gesetzlichen Vorschriften frei, ihre  in  einer dieser Formen 

ausgegebenen Aktien jederzeit und ohne Zustimmung  der  Aktionäre 

in  eine andere Form umzuwandeln. Sie trägt dafür  die  Kosten. 

Erläuterungen 

Anpassung  der  Statuten  an die 

Terminologie  des OR  (Clean-Up). 
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4.3  Generalversammlung, Aktionärsrechte und Kommunikation mit Aktionären 

Antrag 

Der  Verwaltungsrat beantragt  der  Generalversammlung,  der  Streichung  der §4  Abs.  2  bis 

Abs.  4, §14  Abs.  3  und  §18  Abs.  2  sowie  den  nachfolgend genannten Änderungen  von  §12, 

§13,§14,§15Abs.2bis4,§16Abs.2und3,§17Abs.2ипд4,§18 Alm. 1,§35Abs.2 und  3,§36 

und  §39  (inkl. Marginalie) sowie dem neuen  §15  Abs.  5  zuzustimmen. 

Begründung 

Das revidierte Aktienrecht trägt  der  Digitalisierung Rechnung und erlaubt eine moderne 

Kommunikation zwischen  der  Gesellschaft und ihren Aktionären.  Die  Statuten sollen ange-

passt werden, um diese neuen Möglichkeiten nicht einzuschränken. 

Mit dem revidierten Aktienrecht werden verschiedene Aktionärsrechte gestärkt, so  z.8.  das 

Recht, sich durch Nichtaktionäre vertreten lassen oder Traktanden oder Anträge  in die  Einla-

dung aufnehmen zu lassen. Diese neuen Rechte sollen  in den  Statuten nachgeführt werden. 

Der  Verwaltungsrat führt  die  ordentliche Generalversammlung  der  Balaise  seitjeher als phy-

sische Veranstaltung  in  Basel durch und beabsichtigt aufgrund  der  regionalen Bedeutung 

der  Gesellschaft nicht,  dies  zu ändern.  Er  lässt vorderhand offen, ob  die  Aktionäre  in  Zukunft 

zusätzlich zur physischen Teilnahme auch über das Internet  an der  Versammlung teilneh-

men und ihre Aktionärsrechte ausüben können (hybride Durchführung). 

Durch  §15  Absätze  4  und  5  wird neu klargestellt, dass  der  Verwaltungsrat  die  General-

versammlungen hybrid  an  einem Standort oder mehreren Standorten durchführen kann, 

solange  die  Aktionärsrechte gewahrt sind.  Der  Verwaltungsrat verzichtet auf  die  Einführung 

einer Statutennorm zur Durchführung  von  virtuellen Generalversammlungen.  Er  behält sich 

vor, einen entsprechenden Antrag  an  einer künftigen Generalversammlung zu stellen, soll-

ten  der Trend  im Schweizer Kapitalmarkt und  die  Bedürfnisse  der  Aktionäre  in  diese Rich-

tung gehen. 
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Streichung  von §4 Аb5.2 bis  4 

'-Аktionäre mit Wo Ansitz im Ausland sind verpflichtet,  der Gesell 

schaft neben ihrem Wohnsitz eine schwсizcrischc Zuste ladressefür 

a le  Mitteilungen  der  Gesellschaft bekeяяt zu geben. 

ег Gescllschoften  die  Aktionäre 

ist dic zu ctzt genannte Zustcltadreз.,c 

' Ist  der  Gesellschaft keine Zustelladresse bekannt, so erfolgt  die  Zu 

.,tc ung rechtsgültig am  Sitz  der  Cese schaft. 

Erläuterungen 

Diese Regelung ist nicht mehr 

zeitgemäss und kann gestrichen 

werden. 

Änderung  von  §  12 

'  Die  Generalversammlungwirdunter пczcic-nungdсгУсгl andlungs 

gegenstände und mit  den  Anträgen  des  Verwaltungsrates und  der 

mindes-

tens zwanzig Tage vor dem Versammlungstag einberufen.  in der  Ein-

berufung sind bekanntzugeben: 

1. das Datum,  der  Beginn,  die Art  und  der  Ort  der  Generalversamm-

lung; 

2. die  Verhandlungsgegenstände; 

3. die  Anträge  des  Verwaltungsrats und eine kurze Begründung die-

ser Anträge; 

4. gegebenenfalls  die  Anträge  der  Aktionäre samt kurzer Begrün-

dung; 

5. der  Name und  die  Adresse  des  unabhängigen Stimmrechtsver-

treters. 

2  Spätestens zwanzig Tage vorderordentlichen Generalversammlung 

werden Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Jahresbericht Lage-

bericht, Konzernrechnung sowie Bericht  der  Revisionsstelle und  die 

Anträge über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinnes  den  Aktionären 

elektronisch zugänglich gemacht. Sofern  die  Unterlagen nicht elekt-

ronisch zugänglich gemachtwerden, kannjederAktionärverlangen, 

dass ihm diese rechtzeitig zugestellt werden. zur Cinsichtna-rme  der 

/ ktioпäre  am  Sitz ccr Gesellschaft aufgelegt. Dic Auflage wird  den 

Aktionären be<anntgemacht. 

Die  Einladung  an die  Aktionäre und  die  Benachrichtigung  der  Akti-

onäre erfolgen durch Veröffentlichung  in den  statutarischen Publi-

kationsorganen.  Die  Aktionäre können überdies durch Brief schrift-

lich  in  Papierform oder  in  elektronischer Form eingeladen werden. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten modernisiert und 

an  das revidierte  OR  angepasst. 

Der  Geschäftsbericht wird nicht 

länger  am  Sitz  der  Gesellschaft 

aufgelegt, sondern (wie bis-

her schon) auf  der  Website  der 

Balaise  verfügbar sein. 

Diese Änderungen passen  die 

Statuten  an  das revidierte  OR 

an  und ermöglichen eine mo-

derne Aktionärskommunikation. 

14 60.  ordentliche Generalversammlung 



Änderung  von  §  13 

1  Der  Generalversammlung stehen folgende Befugnisse zu: 

1. Die  Genehmigung  des Јаhгезьегјсhtез Lageberichtes,  der  Kon-

zernrechnung,  der  Jahresrechnung sowie  die  Beschlussfassung 

über  die  Verwendung  des  Bilanzgewinnes, insbesondere  die 

Festsetzung  der  Dividende. 

2. Die  Entlastung  der  Mitglieder  des  Verwaltungsrates. 

3. Die Wahl 

der  Mitglieder  des  Verwaltungsrates 

— des  Präsidenten  des  Verwaltungsrates 

— der  Mitglieder  des  Vergütungsausschusses  des  Verwaltungs-

rates 

— eines unabhängigen Stimmrechtsvertreters 

— der  Revisionsstelle. 

4. Die  Genehmigung  der  Vergütungen  des  Verwaltungsrates und 

der  Konzernleitung. 

5. Die  Festsetzung und Änderung  der  Statuten. 

6. Die  Festsetzung  der  Zwischendividende und  die  Genehmigung 

des  dafür erforderlichen Zwischenabschlusses. 

7. Die  Beschlussfassung über  die  Rückzahlung  der  gesetzlichen 

Kapitalreserve. 

B. Die  Dekotierung  der  Beteiligungspapiere  der  Gesellschaft. 

69. Die  Beschlussfassung über  die  Gegenstände,  die der  General-

versammlung durch das Gesetz oder  die  Statuten vorbehalten 

sind oder ihr durch  den  Verwaltungsrat vorgelegt werden. 

2  Die  Generalversammlung kann auf Antrag  des  Verwaltungsrates 

im Rahmen  des  Gesetzes auch solcne nücklagcrгfreiwillige Gewinn-

 

reserven beschliessen,  die in den  Statuten nicht vorgesehen sind. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. 
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Änderung  von  §  14  Abs.1 und  Abs.  2  sowie Streichung  von  Abs. Э 

begehren von  Aktionären gemäss  Art. 699  Abs.  3 OR  auf Traktandie-

 

rung von  Verhandlungsgegenständen können  von  einem oder mch 

rerсn Aktionären gestellt werden, dic zusammen miпdeзten,  10% 

des А tiсп <арitdѕ oder Aktien im Nennwert

 

100'000. vertreten. Aktionäre,  die  mindestens  0.5% des  Aktienkapi-

 

tales oder  der  Stimmen vertreten, können  die  Traktandierung eines 

Verhandlungsgegenstandes oder  die  Aufnahme eines Antrages zu 

einem Verhandlungsgegenstand  in die  Einberufung  der  Generalver-

sammlung verlangen. Solche Begehren müssen spätestens sechs 

Wochen vor Abhaltung  der  ordentlichen Generalversammlung dem 

Verwaltungsrat schriftlich unter Angabe  des  Verhandlungsgegen-

 

standes  und  des  Antrages  der Anträge  an die  Generalversammlung 

eingereicht werden.  Mit  der  Traktandierung oder  den  Anträgen kön-

nen  die  Aktionäre eine kurze Begründung einreichen,  welche  in die 

Einberufung aufgenommen werden muss. Diescr egtsicmitscincm 

geric,t der  Generalversammlung vor. 

z  Über Degehreгt Traktandierungsbegehren gemäss Abs.  1, die  nicht 

innerhalb dieser Frist eingereicht worden sind, sondern erst später 

oder  in der  Generalversammlung selber gestellt werden, ist eine Be-

schlussfassung nicht zulässig; ausgenommen sind Anträge auf Ein-

berufung einer ausserordentlichen Generalversammlung oder auf 

Durchführung einer Sonderuntersuchungprüfung. 

3Аnträgс auf Abänderung  der  Statuten sind zur Einsictt  der  Aktio 

näre am  Sitze derGesel selaft aufzulegen;  in der  Einberufung ist auf 

diese Auflegung hinzuwei,cn,  

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst und  die  Aktio-

närsrechte gestärkt. Das Trak-

tandierungsrecht steht neu Ak-

tionären zu, wenn sie mindes-

tens  0.5% des  Kapitals oder  der 

Stimmen vertreten (unter altem 

OR  waren mindestens rund 

2.18% dafür notwendig). 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. 

Diese Streichung ermöglicht eine 

moderneAktionärskommunika-

till.  
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Änderung  von  §  15  Abs.  2  bis  4,  neuer Abs.  5 

Der  Protokollführer und  die  Stimmenzähler wird werden vom Verwal-

 

tungsrat bestellt. 

s4  Das Protokoll  der  Generalversammlung ist vom Vorsitzenden, vom 

Protokollführer und  von den  Stimmenzählern zu unterzeichnen. 

Der  Verwaltungsrat bestimmt  den  Tagungsort  der  Generalversamm-

lung. 

Der  Verwaltungsrat kann auch bestimmen, dass  die  Generalver-

sammlung  an  verschiedenen Orten gleichzeitig durchgeführt wird. 

Die  Voten  der  Teilnehmer müssen  in  diesem Fall unmittelbar  in  Bild 

und  Ton an  sämtliche Tagungsorte übertragen werden.  Der  Verwal-

tungsrat kann vorsehen, dass Aktionäre,  die  nicht  am  Ort  der  Ge-

neralversammlung anwesend sind, ihre Rechte auf elektronischem 

Weg ausüben können. 

Erläuterungen 

Die  Stimmenzähler sollen neu 

(wie  der  Protokollführer auch) 

vom Verwaltungsrat eingesetzt 

und nicht  von den an der  Ge-

neralversammlung anwesen-

den Aktionären gewählt wer-

деп (Clean-Up). 

Die  Absätze  4  und  5  stellen klar, 

dass  der  Verwaltungsrat  den 

Tagungsort bestimmt und  die 

Generalversammlungen hybrid 

an  einem Standort oder meh-

reren Standorten durchführen 

kann, solange  die  Aktionärs-

rechte gewahrt sind. General-

versammlungen können nicht 

rein  virtuell durchgeführt wer-

деп. 

Änderung  von  §  16  Abs.  2 ипд  3 
2  JederAktionär kann  die  Ausübung  seines  Stimmrechts durch schrift-

 

liche Vollmacht  an  einen anderen Aktionär oder  den  unabhängigen 

Stimmrechtsvertreter oder einen Vertreter seiner  Wahl  übertragen. 

Die  Erteilung  der  Vollmacht  und  der  Weisungen für  die  Stimmab-

gabe  an den  unabhängigen Stimmrechtsvertreter können auch auf 

elektronischem Weg ohne qualifizierte elektronische Signatur erfol-

 

gen.11ondlungsunfdhige Personen im Sinne  von Art. 17 des  Schwci 

zerisclen Zivi gesetzbuchs werden durch ihre gesetzlichen Vertreter, 

landelsgescllsena-ten undjuristischc f'crsoncn durch ihre nach  Cc 

setz und  Statuten vcrtrctungsborechtigten  Organe  vertreten, auch 

wenn diese Personen selbst nicht Attionäre .,ind. 

'Jede Aktie gibt das  Recht  auf eine Stimme. Bei  der  Ausübung  des 

Stimmrechts kann kein ein Aktionär oder eine zur Vertretung bevoll-

mächtigte Person direkt oder indirekt für eigene  und  vertretene Aktien 

zusammen nicht mehrals  den  fünften Teil deran derGeneralversamm-

lung stimmberechtigten Aktien auf sich vereinigen.  Die  vorstehende 

Beschränkung gilt nicht für  den  unabhängigen Stimmrechtsvertreter. 

Erläuterungen 

Mit  den  Änderungen  an  §  16  wer-

деп  die  Statuten  an  das revi-

dierte  OR  angepasst. Neu kann 

ein Aktionär auch durch eine 

Person vertreten werden,  die 

nicht Aktionär ist.  Der  letzte 

Satz  von  Abs.  2  ist deshalb ob-

solet und kann gestrichen wer-

деп. 
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Änderung  von §17  Abs.  2  und  4 
2  Die  Beschlüsse werden mit  der  eirrfeeйen Mehrheit  der  abgegebe-

nen Aktienstimmen gefasst, unter Vorbehalt  von  Abs.  3  nachfol-

gend sowie vorbehaltlich derzwingenden gesetzlichen Vorschriften. 

'  Die  Wahlen  der  Generalversammlung werden ebenfalls mit  der  eie-

faeHen Mehrheit  der  abgegebenen Aktienstimmen getroffen. Ве4 

Stimmengleich reit entscheidet das  Los. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. Zudem wird  der 

nicht mehr zeitgemässe Stich-

entscheid durch das  Los  aufge-

hoben. Im unwahrscheinlichen 

Fall  der  Stimmengleichheit ist 

der  Antrag abgelehnt. 

Änderung  von  §  18  Abs.1 und Streichung  von  Abs.  2 

Die  Abstimmungen und Wahlen  der  Generalversammlung erfolgen 

nach Anordnung  des  Vorsitzenden elektronisch, schriftlich oder offen. 

, es  sei denn, dass die  Ccncralversamm ung Schift iche Abstimmung 

oder Wahl  beschliesst odcr der  Vorsitzcndc dics anordnet. 

urchfünren lassen. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen wer-

den  die  Statuten insofern ak-

tualisiert, als dass  die  Abstim-

mungen primär mit Hilfe  von 

elektronischen Mitteln durch-

geführt werden (nicht offen 

durch Handerheben). 

Err barѕ:aгпd 

treт sгтт2п-гт"r`v 

Änderung  von §35  Abs.2 und  3 
2 Der  Verwaltungsrat erstelltfürjedes Geschäftsjahr einen Geschäfts-

bericht,  der  sich aus  der  Jahresrechnung (bestehend aus Erfolgs-

rechnung. Bilanz und Anhang),  der  Konzernrechnung, dem Vergü-

tungsbericht und dem Lagebericht 1aгresbcricht zusammensetzt. 

'  Die  Erstellung  von  Jahresrechnung, Lageberichtialresbcricht, Kon-

zernrechnung und Vergütungsbericht erfolgt nach Massgabe  der 

gesetzlichen Vorschriften. 

Erläuterungen 

Anpassung  von §35 der  Statu-

ten  an die  Terminologie  des OR 

(Clean-Up). 

Änderung  von  § Эб 

Der  durch  die  Jahresrechnung festgestellte Bilanzgewinn (Jahresge-

winn und Saldovortrag aus dem Vorjahr) wird nach folgenden Grund-

sätzen verteilt: 

1. Der  gesetzlichen Gewinnreserve allgemeinen Reserve ist ein Be-

trag  von  mindestens  5% des  Jahresgewinns zuzuweisen, bis diese 

zusammen mit  der  gesetzlichen Kapitalreserve  die  Höhe  von 20% 

des  Aktienkapitals erreicht hat. 

2. Hierauf wird auf dem Aktienkapital eine ordentliche Jahresdivi-

dende  von 5%  ausgerichtet. 

3. Der  verbleibende Bilanzgewinn steht zur Verfügung  der  General-

versammlung. 

Erläuterungen 

Anpassung  von §36 der  Statu-

ten  an die  Terminologie  des OR 

(Clean-Up). 

18 60.  ordentliche Generalversammlung 



Änderung  von §39  inkl. Marginalie 

Bekanntmachungen und Mitteilungen 
Die  Bekanntmachungen und Mitteilungen  der  Gesellschaft erfolgen 
im Schweizerischen Handelsamtsblatt.  Der  Verwaltungsrat kann wei-
tere Publikationsorgane bezeichnen.  Den  Namenaktionären können 
Bekanntmachungen und Mitteilungen auch brieflich oder auf elekt-
ronischem Weg zugestellt werden. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst und moderni-
siert. Zurzeit  plant die  Balaise 

keine Änderung ihrer aktuellen 

Praxis  zu Bekanntmachungen 

und Mitteilungen. 

4.4  Verwaltungsrat 

Antrag 

Der  Verwaltungsrat beantragt  der  Generalversammlung,  den  nachfolgend genannten 

Änderungen  der  §  20,  §  24, §25  und  §26  Abs.  3  sowie dem neuen  §26  Abs.  4  zuzustimmen. 

Begründung 

Das revidierte Aktienrecht trägt  der  Digitalisierung Rechnung und ermöglicht  die  moderne 

Kommunikation, Sitzungsführung und Beschlussfassung im Verwaltungsrat.  Die  Statuten 

sollen angepasst werden, um diese neuen Möglichkeiten nicht einzuschränken. 

Der  Verwaltungsrat erwirbt keine physischen Aktienzertifikate mehr.  Die  Mitglieder  des  Ver-

waltungsrats sollen  die  Einberufung einer Sitzung elektronisch verlangen können.  Der  Ver-

waltungsrat soll  die  Möglichkeit haben, Sitzungen mittels Telefon- oder Videokonferenz oder 

anderen elektronischen Mitteln abzuhalten. Zirkularbeschlüsse sollen auch  in  elektronischer 

Form gültig gefasst werden können. 

Änderung  von §20 

Jedes Mitglied  des  Verwaltungsrates hat für  die  Dauer  seines  Amtes 
be' der  Ccscl schaftskassc  1'000  Aktien blanko indossiert zu halten 

hinterlegcn,  die  während dieser Zeit weder veräussert noch belas-

tet werden dürfen. 

Erläuterungen 
Anpassung  der  Bestimmung, da 

keine physischen Aktienzertifi-

kate mehr ausgegeben werden 

(Clean-Up). 

Änderung  von §24 

Der  Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung  des  Präsiden-
ten so oft  es die  Geschäfte erfordern. Im Übrigen kann jedes Mitglied 
beim Präsidenten schriftlich oder elektronisch  die  Einberufung einer 
Sitzung  des  Verwaltungsrates verlangen. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an die  heute üЊј  i-

che  digitale Kommunikation an-
gepasst. 
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Änderung  von §25 

Der  Verwaltungsrat kann unter Vorbehalt  von  Abs.  3  gültige Be-

schlüsse nur fassen, wenn mindestens  die  Hälfte seiner Mitglieder 

persönlich, über Telefon- oder Videokonferenz oder mittels anderer 

elektronischer Mittel anwesend ist. Bei Beschlüssen über  die  Fest-

 

stellungen  der Liberierung  von  Kapitalerhöhungen und Kapitalher-

 

absetzungen unter Einschluss  der  damit verbundenen Statutenän-

derungen ist das Anwesenheitsquorum nicht zu beachten. 

2  Vorbehaltlich anders lautender Statutenbestimmungen werden  die 

Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst; bei Stimmen-

gleichheit entscheidet  die  Stimme  des  Präsidenten. Auf Verlangen 

eines Mitgliedes wird geheim abgestimmt. 

; Ein Beschluss kann auch auf dem schriftlichem Wege auf Papier 

oder  in  elektronischer Form  der seift ichen Zustimmung  der  Mehr 

heit aller Mitglieder zu einem gestellten Antrag gültig gefasst wer-

 

den, sofern nicht ein Mitglied  die  mündliche Beratung verlangt. Im 

Falle  der  Beschlussfassung auf elektronischem Weg ist keine Unter-

 

schrift erforderlich. Solche auf dem Zirkulationsweg  ..с гiftlichem 

Weg gefassten Beschlüsse sind  in  das nächste Protokoll  des  Verwal-

tungsrates aufzunehmen. 

Erläuterungen 

Dem Verwaltungsrat soll ermög-

licht werden, sich unter Verwen-

dung  der  heute üblichen elekt-

ronischen Mittel zu versammeln 

und  an  solchen Sitzungen gül-

tig Beschluss zu fassen.  Dies  ist 

Teil  der  Bestimmungen  des  revi-

dierten  OR. 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. 

Mit diesen Änderungen wer-

den  die  Statuten  an  das revi-

dierte  OR  angepasst. Neu ist 

bei Zirkularbeschlüssen, wel-

che auf dem elektronischen 

Weg gefasst wurden, keine Un-

terschrift erforderlich. 

Änderung  von  §  26  Abs.  3,  neuer Abs.  4 

'  Er  bezeichnet unter Vorbehalt  des §26  Abs.  4  diejenigen Personen. 

denen  die  rechtsverbindliche Unterschrift für  die  Gesellschaft zu-

steht.  Die  Unterschriftsberechtigung kann auf eine Zweigniederlas-

sung beschränkt werden. 

Die  Konzernleitung bezeichnet diejenigen Personen und bestimmt 

deren Zeichnungsberechtigung,  die der  Konzernleitung unterste-

hen, wie Direktoren, Prokuristen und Bevollmächtigte. 

Erläuterungen 

Für  die  Erteilung bzw. Strei-

chung  der  Unterschriftsberech-

tigung  von  Personen,  die der 

Konzernleitung unterstehen, sol-

lеп neu nicht mehr  der  Verwal-

tungsrat. sondern  die  Konzern-

leitung zuständig sein. 

4.5  Vergütung 

Antrag 

Der  Verwaltungsrat beantragt  der  Generalversammlung,  den  nachfolgend genannten 

Änderungen  von  §  30  Abs.  1,  §  31 Abs.  2, §32  Abs.  2  und б  sowie §  33  Marginalie sowie Absätze 

2  und  3  zuzustimmen. 
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Begründung 

Einzelne Statutenbestimmungen werden  an  das revidierte Aktienrecht angepasst oder prä-

 

zisiert. 

Gemäss  Art. 735 OR  hat  die  Generalversammlung gesondert  über  den  Gesamtbetrag  der 

Vergütungen  des  Verwaltungsrates  und  der  Konzernleitung abzustimmen  und  der  Verwal-

tungsrat  die  Einzelheiten zur Abstimmung zu regeln.  Der  Verwaltungsrat ist  der  Ansicht, 

dass  es  sinnvoll ist,  die  Genehmigungsperiode für das Verwaltungsratshonorar auf  die  Amts-

dauer abzustimmen  (und  nicht auf das Geschäftsjahr). Zudem ist  es  einfacher, wenn für  die 

Genehmigung  der  fixen  und  variablen Vergütung  der  Konzernleitung dieselbe Zeitperiode 

verwendet wird  (und  zwar einheitlich dasjeweils nächste Geschäftsjahr).  Die  Statutenände-

rung wird genutzt, um  in §31 diese Vereinfachungen einzuführen. 

Änderung  von  § з0 Abs.1 

Für  den  Fall, dass  der  Verwaltungsrat zwischen zwei ordentlichen 

Generalversammlungen cincn ncucn Vorsitzcndcn odcr ein oder 

mehrere ocuc Mitglieder neu  in die der  Konzernleitung ernennt, er-

höht sich  der von der  Generalversammlung genehmigte Betrag für 

die  Gesamtvergütung  der  Konzernleitung. 

Erläuterungen 

Neu kann  der  Zusatzbetrag nicht 

mehr für Beförderungen inner-

halb  der  Konzernleitung ver-

wendet werden (vgl.  Art.  735а 

OR). 

Änderung  von §31 Abs.  2 

2  Die  Genehmigung umfasst jeweils separat 

— den  Gesamtbetrag  der  Vergütung  des  Verwaltungsrates für  die 

einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss  der  nächsten ordentli-

chen Generalversammlung das nächste Ccschäftsjahr, 

— den  Gesamtbetrag  der  fixen Vergütung  der  Konzernleitung für 

das nächste Geschäftsjahr, und 

— den  Maximalbetrag  der  variablen Vergütung  der  Konzernleitung 

für das laufende nächste Geschäftsjahr. 

Erläuterungen 

Neu wird  die  Vergütung  des 

Verwaltungsrats jeweils  bis 

zur nächsten ordentlichen Ge-

neralversammlung sowie  die 

fixe und  variable  Vergütung  der 

Konzernleitung einheitlich für 

das nächste Geschäftsjahr ge-

nehmigt. Diese Vereinfachung 

bewirkt,  doss an  dieser Gene-

ralversammlung einmalig  über 

die variable  Vergütung  von 

zwei Geschäftsjahren abge-

stimmt wird (vgl. Traktandum 

6.2.2  unten). 

Weil variable  Vergütungen wei-

terhin prospektiv genehmigt 

werden, wird auch weiterhin  über 

den  Vergütungsbericht eine Kon-

sultativabstimmung stattfinden. 
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Änderung  von  §  32  Abs.  2  und б 

2  Der  Verwaltungsrat macht  die  Höhe  der  variablen Vergütung  von 

Mitgliedern  der  Konzernleitung  von der  Erreichung  von  Erfolgs- oder 

Leistungszielen abhängig. Diese Ziele können sich  am  nachhaltigen-

Erfolg  und  der  ökonomischen Wertschöpfung  des  Unternehmens 

undloder  an  individuell vereinbarten Zielsetzungen orientieren.  Ale 

Kriterien dienen namentlich das Konzernergebnis,  die  eingcgange 

nen Pisi<en,  die absolute  und  relative  Entwicklung  des  Akticnkurscз 

und die  Umsetzung  der Strategic.  Als Kriterien werden finanzielle 

und  nicht-finanzielle Kennzahlen herangezogen. 

Erläuterungen 

Die  beispielhafte Aufzählung  der 

Kriterien für  die variable  Vergü-

tung  in §32  Abs.  2  und  6  der  ak-

tuell gültigen Fassung  der  Sta-

tuten ist unnötig einengend 

und soll allgemeiner formuliert 

werden. Zugleich wird sicher-

gestellt, dass auch nicht-finan-

zielle Kennzahlen im Sinne  von 

Nachhaltigkeitszielen Teil  des 

Vergütungsmodells sind. 

 

Die  Höhe  der  variablen Vergütung für  die  Mitglieder  der  Konzern-

leitung wird vom Vergütungsausschuss im Rahmen  der von der  Ge-

neralversammlung vorgegebenen Maximalsumme unter Würdigung 

der  Kriterien gemäss  §32  Abs.  2 der  Statuten  des Konzcrncrgcbnis 

wick ung  des  Aktienkurses  und  der  Umsetzung  der  Strategiefestge-

 

legt  und  im Vergütungsbericht offengelegt.   

Änderung  von §33  Abs.  2  und  3  sowie Marginalie 

Mandate in ^.__`•__iМ  еlt_ -  Unternehmen 

mit  wirtschaftlichem Zweck ausserhalb  der  Gesellschaft 
2  Als  Mandate  gelten  Mandate,  welche  Mitglieder  des  Verwaltungsra-

tes  und  der  Konzernleitung  in  vergleichbaren Funktionen bei ande-

 

ren Unternehmen  mit  wirtschaftlichem Zweck ausüben, im obersten 

Leitungs oder Verwa tungsorgon  von Roe itseinheiten,  die  zur Ein 

tragung ins I1ande sregister oder  in  ein entsprechendes ausländi 

sches Register verpflichtet sind  und  die  nicht durch  die  Gesellschaft 

kontrolliert werden oder  die  Gesellschaft nicht kontrollieren.  Man-

date in  verschiedenen Unternehmen Recltзeiпheiten,  die  unter ge-

meinsamer Kontrolle stehen, gelten als ein  Mandat. 

s  Ein Mitglied  des  Verwaltungsrates darf nicht mehr als  10  zusätzliche 

Mandate  wahrnehmen, wovon nicht mehr als  4 Mandate in  börsen-

kotierten Unternehmen. Ein Mitglied  der  Konzernleitung darf nicht 

mehr als  4  zusätzliche  Mandate  wahrnehmen, wovon nicht mehr als 

ein Mandat  in  einem börsenkotierten Unternehmen. Darüber hinaus 

darf ein Mitglied  des  Verwaltungsrates oder  der  Konzernleitung bis zu 

1t Mondotc  in  Vereinen, Stiftungen sowie Vorsorge und Гersonalfür 

eorgestiftungen ausüben, welcic zur Eintragung ins  I  londelsregister 

oder in  ein entsprechendes ausländisches Register verpflichtet sind. 

Erläuterungen 

Mit diesen Änderungen werden 

die  Statuten  an  das revidierte 

OR  angepasst. Das Gesetz stellt 

neu auf «Unternehmen mit wirt-

schaftlichem Zweck» ab  (Art. 

626  Abs.  2 OR). 

§33  Abs.1  der  Statuten gilt un-

verändertweiter. Nach dieser Be-

stimmung hatder Verwaltungs-

rat dafür zu sorgen, dass  die 

Anzahl Drittmandate mit dem 

Einsatz,  der  Verfügbarkeit, dem 

Leistungsvermögen und  der  Un-

abhängigkeit  des  Baloise-Man-

dats vereinbar ist. 

22 60.  ordentliche Generalversammlung 


	Protokoll GV BH 2023_Anonymisiert
	Protokollbeilagen
	Anhänge_Deckblätter
	Anhang 1_Präsenzzahlen
	Anhänge_Deckblätter
	Anhang 2_Abstimmungsresultate für die einzelnen Traktanden
	Anhänge_Deckblätter
	Anhang 3_Kopie der öffentlichen Urkunde zu den Beschlüssen
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20





